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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/10/0027 E 15. Dezember 2006 RS 6(hier nur betreffend ein Produkt in Tablettenform)

Stammrechtssatz

Es obliegt den Gerichten der Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung aller Umstände den Aussagegehalt einer beim

Inverkehrbringen eines Lebensmittels oder Verzehrproduktes verwendeten Angabe in Richtung der Bezugnahme auf

die Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit im Sinne von Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie

79/112 zu beurteilen. Dabei ist nach den im vorliegenden Erkenntnis wiedergegebenen Darlegungen des

Generalanwaltes, die als Hinweise anzusehen sind für das Verständnis von Angaben, das im Hinblick auf das

Verbraucherleitbild der Gemeinschaft zu ermitteln ist, zunächst der Kontext hervorzuheben, in den die Angabe durch

die Verwendung beim Inverkehrbringen eines oEenbar zur Ergänzung der Nahrung bestimmten Produktes in

Tablettenform (bzw. als Kapseln, Tropfen udgl) gestellt wird. Nicht zuletzt hängt der beim Verbraucher durch solche

Angaben hervorgerufene Eindruck davon ab, ob die Aussage als allgemeiner Hinweis auf die Bedeutung bestimmter, in

Lebensmitteln enthaltener StoEe für eine ausgewogene Ernährung verstanden werden kann oder der Eindruck

erweckt wird, dass die Zufuhr des StoEes im Wege von Nahrungsergänzung für die ordnungsgemäße Funktion von

Organen des menschlichen Körpers von Bedeutung sei.
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